
STADT BECKUM 

Öffentliche Bekanntmachung 

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses findet 

am Donnerstag, dem 12.12.2019 um 17:00 Uhr in der Aula der Antoniusschule, 

Antoniusstraße 5 bis 7 in 59269 Beckum statt.  

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der 

Sitzung eingeladen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1.  Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

2.  Niederschrift über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 

14.11.2019 – öffentlicher Teil – 

3.  Bericht der Verwaltung 

4.  Umbaumaßnahmen Kettelerschule 

– Sachstandsbericht 

Vorlage: 2019/0317 

5.  Nutzung der Kettelerschule als zentraler Grundschulstandort 

– Antrag der SPD-Fraktion vom 02.12.2019 

Vorlage: 2019/0319 

6.  Festlegung der Kommunalen Klassenrichtzahl und Verteilung der Eingangsklassen auf 

die Grundschulen der Stadt Beckum für das Schuljahr 2020/2021 

Vorlage: 2019/0314 

7.  Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Nicht öffentlicher Teil: 

1.  Niederschrift über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 

14.11.2019 – nicht öffentlicher Teil – 

2.  Bericht der Verwaltung 

3.  Anfragen von Ausschussmitgliedern 

 

Beckum, den 04.12.2019 gezeichnet 

Theresia Gerwing 

Vorsitz 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Herr Heuckmann 2019/0317 

Telefon: 02521 29-370 öffentlich 

Umbaumaßnahmen Kettelerschule 

– Sachstandsbericht 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben 

04.12.2019 Kenntnisnahme 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

12.12.2019 Kenntnisnahme 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der Sachstandsbericht zu den Umbaumaßnahmen an der Kettelerschule wird zur Kenntnis 

genommen. 

Kosten/Folgekosten 

Für die Ertüchtigung der Schulgebäude am Standort Kettelerschule werden in den Jah-

ren 2020 und 2021 voraussichtlich Kosten in Höhe von 964.500 Euro anfallen. Im Jahr 2020 

entstehen hiervon Kosten in Höhe von 723.500 Euro und im Jahr 2021 Kosten in Höhe von 

241.000 Euro. 

Finanzierung 

Haushaltsjahr 2020 

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2020 sind unter dem Produktkonto 

011305.524135/724135 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen „Gute 

Schule 2020“ – 83.500 Euro zur Sanierung der Schüler-WC-Anlage in der ehemaligen 

Grundschule eingestellt. Weitere 110.300 Euro sollen für Renovierungsarbeiten für die Nut-

zung als Grundschule unter demselben Produktkonto bereitgestellt werden. Bei der Inves-

titionsmaßnahme 00130100 – Baukosten Neue Grundschule (Kettelerschulgebäude) – un-

ter dem Produktkonto 030200.785100 – Hochbau FD 65 – sind 139.700 Euro eingeplant 

worden. 

Über die Änderungsliste zum Haushalt 2020 sollen weitere 168.700 Euro unter dem Pro-

duktkonto 011305.524100/724100 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen An-

lagen – bereitgestellt werden. Ebenfalls über die Änderungsliste sollen bei der Investiti-

onsmaßnahme 00130100 – Baukosten Neue Grundschule (Kettelerschulgebäude) – unter 

dem Produktkonto 030200.785100 – Hochbau FD 65 – weitere 96.300 Euro zur Verfügung 

gestellt werden. 
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Bei der Investitionsmaßnahme 00132001 – Einbau eines Aufzuges Neue Grundschule (Ket-

telerschulgebäude) – unter dem Produktkonto 030200.785100 – Hochbau FD 65 – sollen 

125.000 Euro bereitgestellt werden. 

Vorbehaltlich der Zustimmung zum Haushaltsplan 2020 – inklusive Änderungsliste – stehen 

somit im Haushaltsjahr 2020 723.500 Euro zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen zur 

Verfügung. 

Haushaltsjahr 2021 

Über die Änderungsliste zum Haushalt 2020 sollen 141.000 Euro unter dem Produktkonto 

011305.524100/724100 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – be-

reitgestellt werden. Ebenfalls über die Änderungsliste sollen bei der Investitionsmaßnahme 

00130100 – Baukosten Neue Grundschule (Kettelerschulgebäude) – unter dem Produkt-

konto 030200.785100 – Hochbau FD 65 – 100.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. 

Vorbehaltlich der Zustimmung zum Haushaltsplan 2020 – inklusive Änderungsliste – stehen 

somit im Haushaltsjahr 2021 241.000 Euro zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen zur 

Verfügung. 

Mithin kann die Gesamtmaßnahme in Höhe von 964.500 Euro in den Jahren 2020 und 2021 

finanziert werden. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Sanierung und die Umbauarbeiten für die neue Grundschule am Standort Kettelerstra-

ße 30/Brinkmannstraße 3 erfolgen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 12.07.2019 beschlossen, dass die Ei-

chendorffschule und die Paul-Gerhardt-Schule zum Schuljahresbeginn 2021/2022 am 

Standort der ehemaligen Kettelerschule zusammengeführt werden (vergleiche Vorla-

ge 2018/0104 – Entwicklung der Grundschulstandorte im Stadtteil Beckum – Nutzung der 

Kettelerschule als zentraler Grundschulstandort – und Niederschrift über die Sitzung). 

Am 04.06.2019 hat der Rat der Stadt Beckum den Beschluss über den vorzeitigen Umzug 

der Paul-Gerhardt-Schule in die Gebäude der Kettelerschule bereits im Sommer 2020 ge-

fasst. Der vorzeitige Umzug wurde unter der Maßgabe beschlossen, dass die notwendigen 

Arbeiten, die für eine grundschulgerechte Nutzung des Gebäudes der ehemaligen Kettel-

erschule erforderlich sind, abgeschlossen sind (siehe Vorlage 2019/0109 – Vorzeitiger Um-

zug der Paul-Gerhardt-Schule in die Gebäude der Kettelerschule – und Niederschrift über 

die Sitzung). Hintergrund dieser Beschlussfassung war der beabsichtigte Verkauf des Ge-

bäudes der Paul-Gerhardt-Schule an den Kreis Warendorf, der dort den Teilstandort Beck-

um der Astrid-Lindgren-Schule, Förderschule für Lernen und Sprache, unterbringen wird. 

Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist im Grundschulgebäude der ehemaligen Kettelerschule 

ein Jahrgang der Sekundarschule Beckum untergebracht. Die Auslagerung eines Jahrgangs 

der Sekundarschule Beckum wurde aufgrund des Platzmangels am eigenen Schulstandort 

erforderlich und dauert bis zur Fertigstellung des dort geplanten Erweiterungsbaus En-

de 2020 an. 
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Bereits seit Anfang dieses Jahres wurden und werden Gespräche zur künftigen grundschul-

gerechten Nutzung des Gebäudekomplexes der ehemaligen Kettelerschule als künftiger 

Grundschulstandort geführt. In einer hierfür gebildeten Schul-Arbeitsgruppe sind die 

Schulleitungen, Teamleitungen der Betreuungsmaßnahmen, Sonderpädagoginnen und 

Mitglieder der schulinternen Steuergruppen sowohl der Eichendorffschule als auch der 

Paul-Gerhardt-Schule vertreten. Zusätzlich sind von der Verwaltung die Fachdienste Ge-

bäudemanagement sowie Schule und Sport vertreten. 

Die Aufgabe der Schulen bestand darin, anhand der Nutzungsanforderungen ein pädago-

gisches Raumkonzept zu entwickeln. Erste Ergebnisse sollten dazu bis Ostern 2019 vorlie-

gen. Ein in weiten Teilen zwischen den Schulen abgestimmtes Konzept lag vor den Som-

merferien 2019 vor. Auf der Grundlage des Konzeptes ist die Nutzung des Gebäudekom-

plexes wie folgt vorgesehen: 

Gebäude der ehemaligen Hauptschule 

Erdgeschoss 

Im Erdgeschoss sollen die Räumlichkeiten für die künftige Übermittag- und Nachmittags-

betreuung untergebracht werden. Hier sollen Angebote und Arbeitsgemeinschaften für 

etwa 200 zu betreuende Schülerinnen und Schüler stattfinden. Auch hier sind Wanddurch-

brüche erforderlich, um aus den überwiegend kleinen Räumen großzügigere Räume zu 

schaffen. 

Für die Schaffung der Barrierefreiheit für Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel auf 

einen Rollstuhl angewiesen sind, ist vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss der Einbau 

eines Fahrstuhls vorgesehen. Eine barrierefreie Toilette soll im Erdgeschoss errichtet wer-

den. 

1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss 

Unterbringung von 2 Jahrgängen mit je 4 Klassen. 

Je 2 allgemeine Unterrichtsräume mit jeweils 1 Differenzierungsraum befinden sich in dem 

jeweils rechten und linken Flügel des Gebäudes. Um dieses Raumprogramm umzusetzen, 

sind Wanddurchbrüche beziehungsweise der Einbau neuer Zwischenwände erforderlich. 

Der großzügige Flurbereich vor den allgemeinen Unterrichtsräumen soll möglichst als of-

fene Lernlandschaft genutzt werden können, wodurch ein sogenanntes Cluster entsteht, in 

dem Frei- und Gruppenarbeit möglich ist. Ob diese Clusterlösung umgesetzt werden kann, 

wird derzeit noch mit dem Brandschutz und dem Denkmalschutz abgestimmt. Alternativ 

wäre eine Abtrennung mit Glaselementen denkbar, um diese Raumreserven nutzen zu 

können. 

Darüber hinaus sollen in diesen beiden mittleren Etagen Verwaltungsräume, Lehrerzimmer, 

Besprechungsräume et cetera untergebracht werden. 

Für eine grundschulgerechte Nutzung sollen in diesen Etagen zusätzlich Toiletten für Schü-

lerinnen und Schüler neu eingebaut werden. 

Dachgeschoss 

Im Dachgeschoss befinden sich 4 große Klassenräume, in denen Fach- und Funktionsräu-

me untergebracht werden sollen. Gedacht wurde hier zum Beispiel an einen Computer-

raum, Musikraum, eine Bücherei und einen Ruheraum. 
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Gebäude der ehemaligen Grundschule 

Das Gebäude der ehemaligen Grundschule umfasst insgesamt 8 allgemeine Unterrichts-

räume, sodass hier weitere 2 Jahrgänge der 4-zügig konzipierten Grundschule unterge-

bracht werden können. Insgesamt sind 4 kleinere Gruppenräume vorhanden. 

Ein zusätzlicher Raum in Klassenraumgröße befindet sich im Obergeschoss des Gebäudes. 

Im Erdgeschoss befindet sich der Mensabereich mit Küche und Speiseraum für die Mit-

tagsverpflegung. Hier werden künftig etwa 200 Kinder in mehreren Schichten ihr Mittages-

sen einnehmen. 

Ein Büroraum und das ehemalige Lehrerzimmer befinden sich ebenfalls im Erdgeschoss. 

Wegen der steigenden Anzahl zu versorgender Schülerinnen und Schüler muss der Kü-

chenbereich vergrößert werden, um dort künftig weg von der Warmanlieferung des Mitta-

gessens hin zu einem Cook & Chill-Verfahren, wie es in den Mensen der weiterführenden 

Schulen praktiziert wird, umsteigen zu können. 

Gestaltung des Schulhofes 

Mit den Schulleitungen beider Schulen ist noch abzustimmen, welche Spielgeräte der bei-

den Schulen zukünftig auf dem Schulhof der neuen Grundschule weiter verwendet werden 

sollen. Alle Spielgeräte an den bisherigen Schulstandorten abzubauen und auf dem Schul-

gelände der neuen Grundschule aufzubauen wird aus Platzgründen nicht gelingen. Die 

weitere Gestaltung des Schulhofes ist mit beiden Schulen noch abzustimmen. 

Am 19.12.2017 wurde im Rat entschieden, im Jahr 2020 unter anderem für Renovierungs-

arbeiten zur Nutzung der ehemaligen Kettelerschule als Grundschule 100.000 Euro aus 

dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ bereitzustellen. Auf der Basis der darge-

stellten Nutzungen ergibt sich folgende Kostenschätzung: 

Maßnahme Ergebnisplan Finanzplan 

Ehemaliges Hauptschulgebäude 

Schule Akustikdecken 63.000 €  

 Bodenbelagsarbeiten 19.000 €  

 Beleuchtung 57.000 €  

 Malerarbeiten 47.000 €  

 Türanlagen (Brandschutz)  80.000 € 

 Stunden-WCs  80.000 € 

 Trennwände Nebenräume  21.000 € 

 Verglaste Flurwände  50.000 € 

 Aufzug  125.000 € 

Betreuungs-

bereich 

Akustikdecken 20.000 €  

 Bodenbelagsarbeiten 13.000 €  

 Beleuchtung 22.000 €  

 Malerarbeiten 18.000 €  

 Abbrucharbeiten 12.000 €  

 Fliesenausbesserungen 8.000 €  

 Türanlagen (Brandschutz)  5.000 € 
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Maßnahme Ergebnisplan Finanzplan 

Außen-WC Renovierung 83.500 €  

 Summen: 362.500 € 361.000 € 

Gesamtsumme neue Grundschule in 2020: 723.500 € 

Ehemaliges Grundschulgebäude 

 Akustikdecken 41.000 €  

 Bodenbelagsarbeiten 47.000 €  

 Beleuchtung 26.000 €  

 Malerarbeiten 27.000 €  

 Umbau Mensaküche  50.000 € 

 Schulhofgestaltung  50.000 € 

 Summen: 141.000 € 100.000 € 

Gesamtsumme neue Grundschule in 2021: 241.000 € 

In der Summe ergibt sich ein Gesamtbedarf von 964.500 Euro in den Jahren 2020 und 

2021. 

Die zur Aufnahme eines Grundschulbetriebes im August 2020 erforderlichen Arbeiten und 

Maßnahmen sollen bis zu diesem Termin abgeschlossen werden. 

 

Anlage(n): 

1 Hauptschulgebäude Umbauplanung Erdgeschoss 

2 Hauptschulgebäude Umbauplanung 1. Obergeschoss 

3 Hauptschulgebäude Umbauplanung 2. Obergeschoss 

4 Hauptschulgebäude Umbauplanung Dachgeschoss 

5 Kettelerschule Grundschulgebäude Erdgeschoss 

6 Kettelerschule Grundschulgebäude Obergeschoss 



Anlage 1 zur Vorlage 2019/0317
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Nebenraum Nebenraum

Nebenraum
Technik

Klassenraum

Klassenraum Klassenraum Klassenraum Klassenraum

Ketteler-Schule, Gebäudeteil ehem. Grundschule
Kettelerstr. 30
59269 Beckum

Obergeschoss

Stadt Beckum
Fachdienst Gebäudemanagement
Hauptstr. 52
59269 Beckum
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Büro des Rates und des Bürgermeisters 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Wilmes 2019/0319 

Telefon: 02521 29-105 öffentlich 

Nutzung der Kettelerschule als zentraler Grundschulstandort 

– Antrag der SPD-Fraktion vom 02.12.2019 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

12.12.2019 Kenntnisnahme 

 

Beschlussvorschlag: 

ohne 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Mit Schreiben vom 02.12.2019 (siehe Anlage 1 zur Vorlage) hat die SPD-Fraktion gemäß 

§ 47 Absatz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbin-

dung mit § 1 Absatz 1 Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Beckum 

die unverzügliche Einberufung einer Sondersitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschus-

ses beantragt. In der Sitzung soll der Tagesordnungspunkt „Nutzung der Kettelerschule als 

zentraler Grundschulstandort“ behandelt werden. 

Die vorgenannten Vorschriften gelten gemäß § 58 Absatz 2 Satz 1 GO NRW in Verbindung 

mit § 26 Geschäftsordnung für die Verfahren in den Ausschüssen entsprechend. 

Gemäß der Gesetzeskommentierung zu § 47 GO NRW reicht es für eine unverzügliche Ein-

berufung durch den Ausschussvorsitz jedoch aus, die Behandlung der beantragten Ver-

handlungsgegenstände auf die Tagesordnung einer ordentliche Sitzung zu setzen, wenn 

bereits ein Termin für die nächste ordentliche Sitzung festgelegt ist, wenn auch dadurch 

der Notwendigkeit einer unverzüglichen Ladung entsprochen wird. Ein Anspruch auf die 

Behandlung in gesonderter Sitzung besteht über § 47 GO NRW nicht. 

Ausgehend davon kann dem Anliegen der SPD-Fraktion in gebotener Weise nachgekom-

men werden, indem der Antrag auf die Tagesordnung der nächsten ordentliche Sitzung 

des Schul-, Kultur- und Sportausschusses am 12.12.2019 gesetzt wird. Die Einladung hierzu 

wurde am 28.11.2019 vom Ausschussvorsitz unterschrieben. Die Einladung wurde am 

29.11.2019 an die Ausschussmitglieder versandt. 

Das Erfordernis der Unverzüglichkeit wird damit hinreichend gewahrt. Eine frühere Sitzung 

wäre bei Beachtung der zwingenden Ladungsfristen nur unwesentlich vor der ordentlichen 

Sitzung möglich. 
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Gemäß § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 26 Geschäftsordnung für den Rat und die Aus-

schüsse der Stadt Beckum muss die Einladung oder der Hinweis auf die in das Ratsinfor-

mationssystem eingestellte Einladung den Ausschussmitgliedern spätestens am 6. Tag vor 

dem Sitzungstag zugehen. Die Sitzung findet am 12.12.2019 statt, der 6. Tag vor der Sit-

zung ist somit der 06.12.2019. Eine frühere Sitzung käme frühestens am 11.12.2019 und 

somit 1 Tag vor der ordentlichen Sitzung in Betracht. Unter Beachtung des oben genann-

ten Maßstabs reicht dies für eine unverzügliche Einberufung noch aus. 

Insofern wird der von der SPD-Fraktion beantragte Tagesordnungspunkt nicht in einer 

Sondersitzung behandelt. Stattdessen wird die Tagesordnung der ordentlichen Sitzung am 

12.12.2019 um den gewünschten Tagesordnungspunkt erweitert. 

Das Vorgehen erfolgt nach Rücksprache mit der Ausschussvorsitzenden im Einvernehmen 

mit dem Bürgermeister. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Es wird auf die Ausführungen in der Vorlage 2019/0317 – Umbaumaßnahmen Ketteler-

schule – Sachstandsbericht – verwiesen. 

Die in den Anlagen 1 bis 6 zur Vorlage 2019/0317 dargestellten Umbaumaßnahmen stüt-

zen sich auf die beiden von den Schulen Mitte Juli 2019 vorgelegten Raumkonzepte. 

Die Ergebnisse der Planungsgruppe standen unter dem Vorbehalt der bauordnungsrechtli-

chen, denkmalrechtlichen und brandschutztechnischen Machbarkeit in vorhandenen Ge-

bäuden, von denen eines dem Denkmalschutz unterliegt. Dies war allen Beteiligten von 

vorneherein bewusst. Gleichwohl wollten und sollten die Schulen ihre Vorstellungen für ein 

pädagogisches Raumkonzept auf der Grundlage moderner Unterrichtsgestaltung entwi-

ckeln können. 

Die Vorlage eines inhaltlichen pädagogischen Konzeptes ist in diesem Zusammenhang für 

die Stadt Beckum als Schulträgerin nicht relevant. Pädagogische Konzepte sind innere 

Schulangelegenheiten, die naturgemäß schulintern erarbeitet und weiterentwickelt werden. 

Sie werden von den Schulleitungen in den Mitwirkungsgremien vorgestellt, erörtert und 

gegebenenfalls als Grundlage für die weitere Arbeit beschlossen. Für neue Schülerinnen 

und Schüler beziehungsweise deren Eltern finden vor den Anmeldeterminen entsprechen-

de Informationsveranstaltungen der Schulen zu den pädagogischen Konzepten und schuli-

schen Angeboten statt. 

Änderungen oder Weiterentwicklungen des pädagogischen Konzeptes werden von den 

Schulen grundsätzlich auch im weiteren Verlauf nicht mitgeteilt, sondern, falls erforderlich, 

mit der Schulaufsicht erörtert. 

Die Stadt Beckum wird eingebunden, wenn sich aus einem pädagogischen Konzept ein 

Handlungsbedarf ergibt, der in die Zuständigkeit der Stadt als Schulträgerin fällt. Hier sind 

beispielsweise die Einführung eines Ganztagsangebotes, das den Bau einer Mensa erfor-

dert, die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Förderbedarfen, für die 

eine besondere Ausstattung beschafft oder eingebaut werden muss, zu nennen. Dies wur-

de in der Vergangenheit bei allen notwendigen Baumaßnahmen so gehandhabt. 
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Die baulichen Anforderungen an die künftige Nutzung der Gebäude der ehemaligen Ket-

telerschule aufgrund der pädagogischen Planung wurden, wie oben erwähnt, in 

2 Varianten als pädagogische Raumkonzepte zu Beginn der Sommerferien vorgelegt. Sie 

wurden von den zuständigen Stellen geprüft. Der nun vorliegende Vorschlag zur baulichen 

Umsetzung fasst die beiden vorgelegten Raumkonzepte unter dem Aspekt der Machbar-

keit zusammen. Das Ergebnis wird ganzheitlich vom Bürgermeister mit den Schulleitungen, 

den fachlich zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bauordnung, des Brand-

schutzes und des Denkmalschutzes, der Schulverwaltung sowie der Schulaufsicht am 

05.12.2019 erörtert. 

Sofern sich daraus neue Erkenntnisse ergeben, werden diese in der Sitzung ergänzend vor-

getragen. Hinsichtlich der Zeitplanung verbleibt es bei den bisher vorgestellten Schritten 

im Sinne der vereinbarten grundschulgerechten Umgestaltung des denkmalgeschützten 

Gebäudes bis zum Umzug der Paul-Gerhardt-Schule im Sommer 2020 sowie der weiteren 

baulichen Maßnahmen bis zur Zusammenführung der beiden Schulen gemäß Beschluss 

des Rates vom 12.07.2018 mit Beginn des Schuljahres 2021/2022. 

Die Schulleitungen und Elternvertretungen werden zur Sitzung eingeladen. Die Schullei-

tungen stehen somit bei Bedarf für Fragen zum pädagogischen Konzept zur Verfügung. 

 

Anlage(n): 

1 Antrag der SPD-Fraktion 

2 Gemeinsames pädagogisches Raumkonzept 



 

 

 
 

 
Herrn 
Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann 
Stadt Beckum 
Weststraße 46 
59269 Beckum 
 
 
 
 
 
Beckum, 2. Dezember 2019 
 
 
 

Antrag gemäß § 47 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Geschäfts-

ordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Beckum auf Einberufung 

einer Sondersitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

 

die SPD-Fraktion beantragt hiermit die unverzügliche Einberufung einer Sondersitzung 

des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport. In der Sitzung soll der Tagesordnungs-

punkt 

 

Nutzung der Kettelerschule als zentraler Grundschulstandort 

 

behandelt werden. 

 

Nach Einschätzung der SPD-Fraktion ist es dringend erforderlich, verwaltungsseitig 

den aktuellen Sachstand zu dem vorgenannten Tagesordnungspunkt umfassend dar-

zustellen und zu erläutern. 

 

Dazu zählen insbesondere die Aspekte 

 

▪ Raumkonzept, 

▪ pädagogisches Konzept, 

▪ Abstimmung zwischen den betroffenen Schulen, 

  

Anlage 1 zur Vorlage 2019/0319
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▪ bauliche Maßnahmen und 

▪ Zeitplanung für die Baumaßnahmen und den Umzug der betroffenen Schulen. 

 

Die Darstellung der baulichen Maßnahmen ist auch für den Schul-, Kultur- und Sport-

ausschuss für die Gesamtbeurteilung der Thematik von Bedeutung. 

 

Die SPD-Fraktion bittet die Vorsitzende des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport, 

Vertreter der Elternschaften der betroffenen Schulen zu der Sondersitzung einzuladen, 

damit diese die Möglichkeit haben, bei Bedarf eine Stellungnahme zu dem Themen-

komplex abzugeben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

  
Karsten Koch  

Fraktionsvorsitzender  
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Auskunft erteilt: Frau Cappenberg 2019/0314 

Telefon: 02521 29-250 öffentlich 

Festlegung der Kommunalen Klassenrichtzahl und Verteilung der Eingangsklassen auf 

die Grundschulen der Stadt Beckum für das Schuljahr 2020/2021 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

12.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

ohne 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 46 Absatz 3 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – 

SchulG NRW) und § 6 a der Ausführungsverordnung zu § 93 Absatz 2 SchulG NRW sind die 

Kommunen dazu verpflichtet, bis zum 15. Januar eines jeden Jahres die Kommuna-

le Klassenrichtzahl für das kommende Schuljahr zu ermitteln und die Zügigkeiten der 

Grundschulen festzulegen. 

Im Gebiet eines Schulträgers darf die Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen die Kom-

munale Klassenrichtzahl nicht überschreiten. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind bei der Festlegung der Zügigkeiten im Rahmen 

der Kommunalen Klassenrichtzahl nicht zu berücksichtigen. Die Kommunale Klassenricht-

zahl wird jährlich anhand der tatsächlichen Anmeldungen in den Grundschulen nach den 

Bestimmungen des SchulG NRW neu festgesetzt, sodass auf Änderungen der Zahl der 

schulpflichtig werdenden Kinder unmittelbar reagiert werden kann. 

Auf bereits vorhandene Jahrgangsstufen wirken sich die Festlegungen nicht aus. 

Erläuterungen 

Für das Schuljahr 2020/2021 ist bis zum 15.01.2020 die Kommunale Klassenrichtzahl (KKRZ) 

zu ermitteln und die Verteilung der Eingangsklassen auf die Grundschulen festzulegen. 

Für die Ermittlung der KKRZ wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Ein-

gangsklassen durch den Wert 23 geteilt. Dabei gelten alle Klassen, die von neu eingeschul-

ten Kindern besucht werden, als Eingangsklassen. Im Gebiet eines Schulträgers darf die 

Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen die KKRZ nicht überschreiten. 
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Für die Klassenbildung gelten folgende Richtwerte: 

 Bis zu 29 Schülerinnen und Schüler..................................................................................... 1 Klasse, 

 30 bis 56 Schülerinnen und Schüler ................................................................................. 2 Klassen, 

 57 bis 81 Schülerinnen und Schüler ................................................................................. 3 Klassen. 

Die Bildung mit weniger als 15 und mehr als 29 Schülerinnen und Schülern ist unzulässig. 

Das Anmeldeverfahren für die Grundschulen der Stadt Beckum fand in der Zeit vom 

28.10.2019 bis 31.10.2019 statt. Es wurden bislang insgesamt 336 Kinder angemeldet. Die 

Anmeldung von 6 Kindern – alle wohnhaft im Stadtteil Beckum – steht noch aus. 

Zu den einzuschulenden Kindern wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den 

Jahrgängen 2 bis 4 der jahrgangsübergreifenden Lerngruppen des Teilstandortes Kardi-

nal-von-Galen-Schule hinzugerechnet. 

Die für Beckum maßgebliche KKRZ errechnet sich wie folgt: 

 Einzuschulende Kinder im Schuljahr 2020/2021 .............................................. 342/23 = 14,86, 

 zuzüglich 41 Schülerinnen und Schüler Jahrgänge 2 bis 4 in Vellern ...... 383/23 = 16,65. 

Die Zahl 16,65 wird kaufmännisch auf die nächste ganze Zahl aufgerundet und ergibt 

rechnerisch die maximale KKRZ 17. Die Anzahl und Verteilung der einzurichtenden Ein-

gangsklassen ist außerdem abhängig von der tatsächlichen Anmeldesituation. 

Die Anmeldesituation in den Beckumer Grundschulen stellt sich aktuell wie folgt dar: 

Schule 

vorläufige 

Anmel-

dungen 

Anzahl der 

Eingangs-

klassen 

Klassen-

frequenz 
Bemerkungen 

Eichendorffschule 32 2 16/16  

Martinschule 94 (4)  
Schule ist 3-zügig ge-

nehmigt 

Paul-Gerhardt-Schule 54 2 27/27  

Grundschulverbund 

Sonnenschule: 
    

Standort Sonnenschule 53 2 26/27  

Standort Kardinal-von-

Galen-Schule 

21/41 3 20/21/21 41 Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgän-

ge 2 bis 4 in den jahr-

gangsübergreifenden 

Lerngruppen 1 bis 4 

Friedrich-von-

Bodelschwingh-Schule 
57 3 19/19/19  

Roncallischule 25 1 23  

Anmeldungen gesamt 336/377 — —  

noch ausstehende 

Anmeldungen 
6 — —  

Schülerinnen und Schü-

ler in den Eingangsklas-

sen gesamt 

383 — — 

rechnerisch maximal 

17 Eingangsklassen 

nach KKRZ möglich 



- 3 - 

Für die Martinschule ist eine 3-Zügigkeit festgelegt. Nach den vorgegebenen Richtwerten 

für die Klassenbildung wäre bei 94 Anmeldungen die Bildung von 4 Eingangsklassen erfor-

derlich. 

Zur Verteilung der Eingangsklassen auf die Grundschulen besteht noch Klärungsbedarf. 

Hierzu finden Gespräche mit der Schulaufsicht und den Schulleitungen statt. Außerdem 

steht die Anmeldung von 6 schulpflichtig werdenden Kindern im Stadtteil Beckum noch 

aus. 

Die abschließende Anmeldesituation und ein Beschlussvorschlag über die Verteilung der 

Eingangsklassen auf die Grundschulen und die Festlegung der KKRZ werden rechtzeitig vor 

der Sitzung vorgelegt. 

 

Anlage(n): 

ohne 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Cappenberg 2019/0314/1 

Telefon: 02521 29-250 öffentlich 

Festlegung der Kommunalen Klassenrichtzahl und Verteilung der Eingangsklassen auf 

die Grundschulen der Stadt Beckum für das Schuljahr 2020/2021 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

12.12.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

19.12.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Kommunale Klassenrichtzahl für das Schuljahr 2020/2021 wird auf 16 festgelegt. 

Im Schuljahr 2020/2021 werden im Rahmen der Kommunalen Richtzahl an den Grundschu-

len im Stadtgebiet Beckum die Eingangsklassen wie folgt eingerichtet: 

Schule 
Vorläufige 

Anmeldezahlen 

Anzahl der 

Eingangsklassen 

Eichendorffschule 33 2 

Martinschule 81 3 

Paul-Gerhardt-Schule 55 2 

Grundschulverbund Sonnenschule: 

Standort Sonnenschule 

Standort Kardinal-von-Galen-Schule  

 

53 

21/41 

 

2 

3 

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule 57 3 

Roncallischule 25 1 

Anmeldungen gesamt 338/41 16 

Noch ausstehende Anmeldungen 4  

Grundschulen gesamt 342/41 16 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Kosten für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung sowie Schulträ-

gerkosten im Rahmen der Schulbudgets im bisherigen Umfang. Es entstehen möglicher-

weise zusätzliche Schülerbeförderungskosten, die noch nicht beziffert werden können. 
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Finanzierung 

Sofern zusätzliche Schülerbeförderungskosten entstehen, sind diese Aufwendungen über-

planmäßig zu decken. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Gemäß § 46 Absatz 3 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW 

– SchulG NRW) und § 6 a Ausführungsverordnung zu § 93 Absatz 2 SchulG NRW sind die 

Kommunen dazu verpflichtet, bis zum 15. Januar eines jeden Jahres die Kommuna-

le Klassenrichtzahl für das kommende Schuljahr zu ermitteln und die Zügigkeiten der 

Grundschulen festzulegen. 

Im Gebiet eines Schulträgers darf die Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen die Kom-

munale Klassenrichtzahl nicht überschreiten. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind bei der Festlegung der Zügigkeiten im Rahmen 

der Kommunalen Klassenrichtzahl nicht zu berücksichtigen. Die Kommunale Klassenricht-

zahl wird jährlich anhand der tatsächlichen Anmeldungen in den Grundschulen nach den 

Bestimmungen des SchulG NRW neu festgesetzt, sodass auf Änderungen der Zahl der 

schulpflichtig werdenden Kinder unmittelbar reagiert werden kann. 

Auf bereits vorhandene Jahrgangsstufen wirken sich die Festlegungen nicht aus. 

Erläuterungen 

Auf den Inhalt der Vorlage 2019/0314 – Festlegung der Kommunalen Klassenrichtzahl und 

die Verteilung der Eingangsklassen auf die Grundschulen der Stadt Beckum für das Schul-

jahr 2020/2021 – wird verwiesen. 

Die Anmeldesituation zum Stand 04.12.2019 sieht wie folgt aus: 

Schule 

vorläufige 

Anmel-

dungen 

Anzahl der 

Eingangs-

klassen 

Klassen-

frequenz 
Bemerkungen 

Eichendorffschule 33 2 16/17  

Martinschule 94 (4)  
Schule ist 3-zügig ge-

nehmigt 

Paul-Gerhardt-Schule 55 1 27/28  

Grundschulverbund 

Sonnenschule: 
    

Standort Sonnenschule 53 2 26/27  

Standort Kardinal-von-

Galen-Schule 

21/41 3 20/21/21 41 Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgän-

ge 2 bis 4 in den jahr-

gangsübergreifenden 

Lerngruppen 1 bis 4 

Friedrich-von-

Bodelschwingh-Schule 
57 3 19/19/19  
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Schule 

vorläufige 

Anmel-

dungen 

Anzahl der 

Eingangs-

klassen 

Klassen-

frequenz 
Bemerkungen 

Roncallischule 25 1 25  

Anmeldungen gesamt 338/377 — —  

noch ausstehende 

Anmeldungen 
4 — —  

Schülerinnen und Schü-

ler in den Eingangsklas-

sen gesamt 

383 — — 

rechnerisch maximal 

17 Eingangsklassen 

nach KKRZ möglich 

Die Martinschule hat 94 Anmeldungen. Ab 82 angemeldeten Kindern wären 

4 Eingangsklassen einzurichten. Die Martinschule ist eine 3-zügig genehmigte Grundschu-

le. Somit besteht ein Anmeldeüberhang von 13 Kindern. 

Mit der Schulaufsicht beim Kreis Warendorf wurden die Möglichkeiten zur Einrichtung der 

Eingangsklassen an den Beckumer Grundschulen ausführlich erörtert. Nach Beratung durch 

den zuständigen Schulrat bestehen folgende Optionen: 

1. An der 3-zügigen Martinschule werden alle dort angemeldeten Kinder angenommen 

und mit Genehmigung der Bezirksregierung Münster eine Mehrklasse und damit 

4 Eingangsklassen eingerichtet. 

2. An der Martinschule bleibt es bei den genehmigten 3 Eingangsklassen. In einem Auf-

nahmeverfahren müssen 13 Kinder abgewiesen werden. 

Die Möglichkeit der Einrichtung einer 4. Eingangsklasse wurde mit der Martinschule erör-

tert. Dies ist aus räumlichen Gründen nicht möglich. Es stehen keine Raumreserven für eine 

zusätzliche Klasse zur Verfügung. Die Schulleitung hat sich daher nachvollziehbar gegen 

eine 4. Eingangsklasse entschieden. 

Damit ist die Durchführung eines Aufnahmeverfahrens an der Martinschule erforderlich. Da 

es sich bei der Martinschule um eine katholische Bekenntnisschule handelt, haben zu-

nächst alle Kinder katholischen Bekenntnisses Vorrang. Nach derzeitigem Stand sind dies 

48 Kinder. Zur Vergabe der verbleibenden 33 Plätze werden zuvor mit der Schulleitung ab-

gestimmte Kriterien festgelegt. Dies sind in der Regel zunächst Geschwisterkinder und da-

nach die Länge des Schulweges. 13 Kinder müssen nach heutigem Stand eine Ablehnung 

erhalten. 

Diese 13 Kinder sowie die derzeit noch nicht angemeldeten 4 Kinder müssen sich auf freie 

Kapazitäten an den anderen Grundschulen im Stadtgebiet verteilen. Dabei ist die aktuelle 

Anmeldesituation zugrunde zu legen. Es stehen für die Verteilung der insgesamt 17 Kinder 

1 Platz an der Paul-Gerhardt-Schule, 3 Plätze am Grundschulverbund Sonnenschule, 

Standort Sonnenschule, und 23  Plätze an der Eichendorffschule zur Verfügung. Diese ins-

gesamt 27 freien Plätze reichen aus, um alle 17 noch unterzubringenden Kinder im Stadt-

teil Beckum beschulen zu können. Weitere freie Kapazitäten stehen am Standort Kardinal-

von-Galen-Schule des Grundschulverbundes Sonnenschule und an den Grundschulen in 

Neubeckum zur Verfügung. 

Im Stadtteil Beckum werden demnach insgesamt 9 Eingangsklassen eingerichtet – weitere 

3 Eingangsklassen am Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule, 3 an der Friedrich-von-

Bodelschwingh-Schule und 1 an der Roncallischule. 
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Insgesamt liegt die Anzahl der Eingangsklassen im Stadtgebiet bei 16. Rechnerisch sind 

zwar maximal 17 Eingangsklassen möglich, nach Abstimmung mit der Schulaufsicht ist von 

der Stadt Beckum für das Schuljahr 2020/2021 nach der vorliegenden Anmeldesituation 

die Kommunale Klassenrichtzahl mit 16 festzulegen. Die Kommunale Klassenrichtzahl darf 

nicht überschritten werden, eine Unterschreitung ist möglich. 

Abhängig vom tatsächlichen Anmeldeverhalten nach der Umverteilung entstehen mög-

licherweise zusätzliche Kosten für die Schülerbeförderung, die zurzeit noch nicht beziffert 

werden können. 

 

Anlage(n): 

ohne 
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